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Bekanntmachung der Landes -Versicherungsanstalt Hessen-Nassau
für den Kreis Wiesbaden (Stadt ).

(§ 34 des Jnvalideii-VersichkrungSgesetzesvon 13. Juli 1899.)
bkitnd) de», vorbezeichnetcn Rcichsgesctze versickernnsspstiÄtigen Person«, im Kreise

Wiesbaden (Stadt) sind für di- Zeit vom 1. Januar I960 bis 31. Dezember 1910, vorbehaltlichnttfc.vm.iKn. r Cw>ns.hunn unfhhpifirfniftf Woüienbeiträae au enlrtchten. und zwar:ßLVirvvil vks » sinv iui v iv vvui x . -
etwaiger anderweitiger Fest setzung, nachbezeichneteWechenbeiträge zu entnckten, und zwar

. Ei» Wochenbeitrng in Lohnklaffe.

Für II III IV

Pi.
4, Mitglieder der gemeinsamen Ortskrankcnkassczu

- Wiesbaden.

1 Mitglieder-KlaffeI' „ u
„ III u. IV
„ V u. VI
. vir

'S. Mitglieder der Betriebs-Krankenkasse für die bei
dem Wegebau des Bezirks- Verbandes dcs
Regierungsbezirkes Wiesbaden beschäftigten Per¬
sonen zu Wiesbaden.

88 5 und 16 des Status.
L. Mitglieder der Krankenkasse der Glaser-Innung
> zu Wiesbaden.
,4. Mitglieder der Krankenkasse der Küfer-Jnnnng
; zu Wiesbaden.
B. Mitglieder der Krankenkasse der Metzger-Innung
's zu Wiesbaden.
& Mitglieder der Krankenkasse der Schneider-Innung

zu Wiesbaden.
I Mitglieder der Krankenkaffe der Schreiner-Innung

zu Wiesbaden.
& Mitglieder der Krankenkaffe der Schuhmacher-

Innung zu Wiesbaden,
L. Mitglieder der Krankenkaffe der Tapezircr-

Innung zu Wiesbaden.t f Mitglieder-KlaffeI

Drr Wocheubkitrag derjenige»Lohnklaffe, in
welche der dreihundertiache Betrag des nach
den Statuten für die Bemessung der Kranken-
kaffciibeiträge zu Grunde zu legende» wirk¬

lichen täglichen Arbeitsverdienstes fällt.

ß 13 des Statut» II
III

W.

8 11 des Statu !»

’i 5 des StatutsT r Vi

A». Mitglieder der Krankenkasse für die Bäcker-Innung
zu Wiesbaden. „ ^ „i Mitglieder-KlaffeI und II
ß 11 des Statuts ! . Ill

» . Mitglieder der Krankenkasse für die Fuhrherren-
"Innung zu Wiesbaden.

r ( Mitglieder-KlaffeI
§ 11 des Statut, I * ]]j

l '  IV
»Mitglieder der Krankenkasse für Tüncher-,

Stuccateur-, Maler- und Lackirer-Jnnung zu
Miesbadeu. Mitglieder-KlaffeI_ II u. III

: V
Mitglieder der Krankcnkaffe der Maschinensabrik
JE). Witippi zu Wiesbaden und Dotzheim.a. deren durchschnittlicher

Tagelohn auf 3 Mark
festgesetzt ist . . . .

b. deren durchschnittlicher
Tagelohn auf 2.20 Mk.
festgesetzt ist . . .

L Mitglieder der Bostkrankenkasse». ,
^ ,Klaue 1 bei einem Tagelohn bis emschl. 1.16 Mk
s/ /  II bei einem Tagelohn von mehr als 1.16 Mk

bi« -inschl. 1.83 Mk. • •
„ ni bei einem Tagelohn von mehr als1.83 Mk
' ^ bis einfchl. 2.83 Mk. .
. IV bei einem Tagelohn von mehr als2.83 Mk

bis einschl. 3.83 Mk. . . . . . . .
, V bei einem Tagelohn über3.83 Mk. ,M "Lehrer und Erzieher.

a. mit einem Jahresarbeitsverdienst b,S zu 11M MI
I>. mit einem Jahresarbeitsverdienst von mehr alsim  bis 2000 Mk.

14

Pf.

20

von
Ps.

24

Ps.

30

Pf.

36

Findet die Beschäftigung einer versichernngspflichiigen Person nicht während der ganzen Bei-
tragswoche bei demselben Arbeitgeber statt, so ist von demjenigen Arbeitgeber der volle Wochenbestrag
zu entrichten. welcher den Versicherten zuerst beichäfligt. Würbe dieser Verpflichtung nicht genügt, und
bat der Versicherte den Beitrag nicht selbst entrichtet, so hat derjenige Arbcilgeber, welcher den Ver¬
sicherten weiierbin beschäftigt, den Wochcnbcitrag zu leisten. Steht der Versicherte gleichzeitig in
mehreren die Versichermigspflicht begründende» Arbeits- und Dienstverhältnissen, so haften alle
Arbeitgeber als Gesammtschnldner für die vollen Wochenbciträge. Die nnterlasiene Ma>keuver-
weudnug kann nicht damit entschuldigt werden, daß ein anderer Arbeitgeber, der den Versicherten
vorher beschäftigt habe, zur Beitragsleistung verpflichtet gew:jc» sei. VersicheriingspflichtigePersonen sind
befugt, die Beiträge an Stelle der Arbeitgeber zu entrichten. Dem Verstchcrlcu. welcher die vollen
Wochenbciträge entrichtet hat, steht gegen den zur Entrichtung der Beiträge verpflichteten Arbeitgeber
Anspruch auf Erstattung der Hälfte des Beitrags zu, wenn die Marken »orschristsmatzigcnt-

1 Durch das neue Jnvaliden-Verkicherungsgesetz ist die Versicherunzspflicht ausgedehnt auf die
gegen Lohn oder Gehalt beschäftigten Werkmeister. Techniker, Lehrer niid Erzieher, sofern ihr regel¬
mäßiger Jahresarbeitsverdieiist 2000 Mk. nicht übersteigt. Lchrer und, Erzieher an öffentlichen
Schulen oder Austalien Uiiterliegen der Vcrsichernngspflicht nicht, so lange sie lediglich zur Ausbildung
für ihren zukünftig-n Beruf beschäftigt werden oder sofern ihnen eine Anwartschaft ans Pension>m
Betrage der geringsteil Invalidenrente von mindestens 111,60 Mk. jährlich gewährleistet ist.

'Die Versicherungspflicht ergreift auch solche als Lchirr thätige Personell, welche ans dem
Stundengeben bei wechielnden Anstragaebern ein Gewerbe machen(selbstständige Musiklehrer, Sprach¬
lehrer». s w.), und zwar auch daiin, tv-»n sie den Unterricht in der ctgenett Wohnung er!l,eilen.

Folgende Personen sind befugt, freiwillig in die Versicherung cinzuirete», solange sic das
40. Lebensjahr nicht vollendet haben(Selbstversicherung):

1. Werkmeister. Techniker, Haudlnugsgehülsen und sonstige Angestellte,
Beschästigung ihren H-aiipibcrnf bildet, ferner Lchrer und Erzieher,

_ I ei»

1L Alle in Land- und' Forstwirchschastbeschäftigte»
^Bctrjebsbeawte«.

All- übrigen in Land- und Forstwirthschaft, sowie
in sonstiger Weise beschäftigten Personen, welche
triüer der vorgenannten Krankenkassen augehören,
" a) männliche Personen. .

b) weibliche „ .
c) Lehrlinge über 16 Jahre.
d) Lehrmädchen.

FÄr diejenigen Personen, welche als Lohn oder
Gehalt eine fest«, für Wochen, Monate, Vierteljahr«
oder Jahr« vereinbarte baare Vergütung erhalten,
«ich Beiträge derjenigen Lohnklaffez« entrichten, in
deren Grenzen die baare Vergütung fällt, sofern diese
Beiträge hoher sind, al» die nach der vorstehende»
Bekanntmachungmaßgebenden. ^ ^

Die Verwendung von Beitragsmarken einer höheren Lohnkoffe— ».» 7—»»-»»—l
oCatmein zulässig. Wenn zwischen dem Arbeitgeber und demVersichertendie Versicherunga « w

r Lohnklaffe nicht ausdrücklich vereinbart ist. so ist der Arbeitgeber nur zur Leistung  der tzalst«
gm Beitrages verpflichtet, lvelcher nach der vorstehenden Bekanntmachung für den Versicherte« zn
siur̂ richiigen und rechtzeitigen Verwendung der fälligen Beitragsmarke« sind, di« Arbeitgeb«

vÄvMchtet. Rechtzeitig geschieht die Verwendung nur dann, na « beij-d"- «ub wen»
keM Ähnzahlung stattfindet und der Loh« gestundet wird, b« Beendmi
oder am Schluffe eines jeden Kalenderjahres erfolgt. Den Arbertgebernw
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Die Wocheubeitrk.e derjenigen Le
4« welche der wirk! he JahrcsarbeitS

7> fällt und zwar:
von I von

mehr alssinehr all
von

mehr als
350 m 550 Mk 850 Mk.

bis bis bis bi»
350 Mk 560 auf 850 MI. 1150 Mk.
14 Pf. 20 Pf. 24 Pf. 80 Ps.
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2.

3.

Betriebsbeamte,
deren dienstliche jociryuiimu»« nnu ^ tiuptvciiii»»»u.
sämmtlich sofern ihr regelmässiger Jahrcsarbeitkvcidienst an Lohn oder Gehalt mehr als
2000 Mk., aber nicht über 3000 Mk. beträgt.
Gewerbetreibende und sonstige Betiiebsimtcrnehmer. welche nicht rcgclmatzig wehr als
zwei versicherungspflichtige Lohnarbeiter beschäftige,1, sowie Hausgewerbetreibende, sainint-
lich soweit nicht durch Beschluß dcs Bundesraths die Verstchernngspflicht auf sie erstreckt
Personen?' deren ArbeiLSverdieuft ill freiem Unterhalte besteht, sowie diejenigen, welche
nur vorübergehende Dienstleistungen verrichten und deshalb der Verstcherungspsticht urcht
unterliegen.

Versicherte, bei denen die Voraussetzungenfür die Versichermigspflicht und Selbstversichern»g
aufhören, können die Verstcherunq freiwillig fortsetzeu, sosem sie noch nicht dauernd erwirbrunsabig sind.

Die freiwillige Versicherung ift an die Entrichtung von Beiträgen einer bestlmmtcn Lohnktasie
nicht gebunden; hierbei steht vielmehr die Verwendung von Vcitragsmarkcn zu 14,20,24,30 und
36 Verwendung der Beitragsmarken ans Grund der Versichermigspflicht und sich daran an¬
schließender Wciterversicherung sind gelbe und für die Selbstversicheruiig und deren Forsictzung grane
Qiiittnngskarten zu verwenden. .

Die ans der Versicherungspflicht sich ergebende Anwartschaft erlischt, wenn wahrend zweier
Jahre »ach dem ans der Qnlttungskarte verzeichnelen Ausstellungstag ein die Versicherungspflicht
begründendes Arbeits- oder Dienstverhältniß oder die Weitcrveisichcruiig nicht oder in iveniger als
iiisgesammt 20 Beitragsivochen bestanden hat. Bei der Srlbstversichernug rind ihrer Fortietznng
müssen zur Aiifrechterhaltung der Anwartschaft währendd-r angegebenen2 Jahr : nimdestens 40 Bei¬
träge entrichtet werden.

Kassel, 14. Dezember 1899. . ^ .. .Der Vorstand.
Riedckvl Freiherr zu Eiscnbach, Landes-Direetor.

Vorstehende Bekanntmachungwird in der Fassung vom6. Novemberv. I . zur öffentlichen
Ktiiuliiiß gebracht.

Wiesbaden , 1. Juli 1901. , m „,
Der Magistrat. Abth. für Verstchcrungssachen.

Mangold.

Bekanntmachung.
A-reitaq , de» 26 . Juli 1801,

Nachmittags 4 Uhr, wird das der
Nachlaßmasse Karl Pithlln -Hiilsettbeck

I in Wiesbaden gehörige dreistöckige
Wohnhaus nebst Hofranm , belegen
an der Lanzstraße, zwischen Philipp Bester

j beiderseits, taxirt zu 50,000 Mark, im
Gerichtsgebäudc, Zimmer 98, zwangsweise

!öffentlich versteigert. I?252
Wiesbaden , den 13. Juni 1901.

König !. Amtsgericht , Abth . 12.

Stadtansschnh zu Wiesbaden.
Die Ferien des Stadtansschuffes beginne» am

21. Juli und endigen am 1. Septemberd. Js.
Während der Ferien dürfen Termine zur münd¬
lichen Verhandlung der Regel nach nur in schleunigen
Sachen abgehalten werde». Auf den Lauf der
gesetzliche» Fristen bleiben die Ferien ohne Einfluß.

Dies wird gemäß8 ^ des Regulativs vom
28. Februar 1884 zur öffentlichen Kenotniß ge¬
bracht. *

Wiesbaden , 2. Juli 1901.
Der Vorsitzende. In Vertr.: Heg.
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Auszug
aus der Polizei-Verordnung, betreffend das Mclde-

wcfen vom 17. Februar 1900.
8 6. Durchreisende Fremde.

Durchreisende Fremde(Badegäste, Reisende rc.),
welche in Privathäuseru für Entgelt oder unent¬
geltlich Wohnung nehmen, sind binnen 24 Stunden
durch den Wohnuugsgeber bei dem Bureau des
Polizeireviers au- bczw. abznmelden.

Gast- und Herbergswirtbe haben täglich bis
11 Uhr Vormittags alle während des vorhcr-
gcgangenen Tages oder während der Rächt an-
gekommenen bezw. abgereisten Fremden der dem
Büreau des Polizei-Reviers au- bezw. abzuvieldeu.

Die Meldung der Fremden geschieht schriftlich
durch zwei Meldezettel, welche enthalten müssen:
Vor- und Zuname, Stand oder Gewerbe, Geburts¬
und Wohnort und Rationalität des Fremden.

Die Gast- und Herbcrgswirthe sind verpflichtet,
. ... Fremdenbuch nach dem Muster4 zu halten,
dasselbe einem jeden Fremden alsbald nach seiner
Ankunft zur Eintragung vorzulege» »ud auf die
richtige und vollständige Ausfüllung der Rubriken
iU "Vorstehendes wird hiermit wiederholt zur
öffentlichenK-nntniß gebracht. , ^
Der Polizei-Präsident. K. Prinz v. Ratrbor.

als gesetzlich vorgrschiebr» —

Lohnzahlung den von ihnen"bUchäftÄ-n tzrsE » di«' Sälft- L̂r B-itriße i- »«Di-se Llbrüae durfrn sich jedoch höchstens auf toe für die vnden wm*
Mt -n KttL « strecken. Als^ ohnzahlnngen Mcn auch Mchlagsr-chlnuge». '

Bekanntmachung.
Gefaudeu : 2 Portemonnaies mit Inhalt,

1 goldenes Medaillon. 1 silberne Damenuhr. ein
' unächter Schildpattkamm. 1 Hrrrenring. 1 lederne
Hundeleine, 1 Buch, 1 Trauring, 1 Vorstccknadel,
1 kleiner Herrenring, 1 Brochc, 1 Spaz»erstock, ei»
Packet mit Schirmen rc., 1 Pferdedecke, 1 Herren-
strohhut, 1 Armband. 1 Cigarrentaich«, 1 Herren¬
uhr. 1 schwarze Bnestasche.

läoi- m n
ISBer Polizeipräsident. « . Prinz v . Ratibor.

Bekanntmachung.
Um Mißverständnissenzu begegne», wird

biermit zur Kenntniß gebracht, daß cs den
städtischen Lcichcnbestaitern streng verboten ist. den
Hiiiterblicdknen von V-rstor>,-enen Lieferanten für
Särge oder anderen bei Begräbnissen erforderliche
Gegenstände, insbcsoud-re auch Gärtner und
Droschken besitzer, zu cmpfchlcu.

Sollten Zuwiderhandlungengegen die,es Vcr-
bot Vorkommen, oder sollten Lieferanten mit der
Behauptmiq sich vorstellen. sie seien von den
Leichenbestättern geschickt, so bitten wir, von solchen
Ungehörigkeiten uiitcr Ramensangabc hicrbcr ge¬
fällig Mittheilüng zu machen, damit die Sachlage
klargestellt und in geeigneter We:,- ewgcjchritten
werden kann. ^ .

Wiesbaden , dcn 29. Juni 1901.
Der Magistrat. In Vertr.: Korner.

Bekanntmachung.
Der Flnchtliuieuplon für die Districte Leber^

berg2. Gewann, sowie Sonnenberg1., 2., 3. »nd
4 Gewann ist durch Magistrats- Beschlutz vom
19. Juni cr. endgültig festgesetzt worden und wird
vom4. Juli cr. ab weitere8 Tage im Rathhaus,
1. Obergeschoß, Zimmer3!o. 38a, während der
Dienststundcn zu Jedermanns Einsicht offen geiegi.

Wiesbaden , den 26. Juni 1901
Der Magistrat. In Vertr.: Frobenurs.

Bekanntmachnng.
Der Betrieb der im neuen städtischen Marki-

keller eingerichteten Kaffeeschänke soll̂für die Dauer
von3 Jahren verpachtet werden. ^D,° B-diiigung-nkönne» in unserer Rcgruratur, ^ rledrlchstraße 15,
Part ., Z mmer Ro. 3. in der Zeit v°n 8 Uhr Vor¬
mittage bis 1 Uhr Nachmittag» und von 3,blS
6 Uhr Nachmittags eingejcheu werden. Bczugl che
Angebote sind verschlotzeu und mit der Auf.chufk
Kaffeeschänke" bis spätestens So «naok!td, de»»

20. Juli er. , daselbst nbzugcben
Wresvade«, dcn 21. Juni 1901.
20  Stävt . Aeeise-Amt.
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Bekanntmachung.
Die Firma. Lederwerke vorm.PH.Jac.Spicharz

Offenbacha. M.", vertreten durch Herrn Moser
llarx dahier, beabsichtigt auf dem rechts von der
stainzerlandstraße im District „Galgenberg",

Kagerbuch 4610, belegeneu domänenfiskalischen
Grundstück eine Halle zu errichten, in welcher
Häute gelagert, eingesalze» und dann von da ans
zum Versandt gebracht werden sollen.

Dies wird gemäß8 17 der Reichs-Gewerbe-
Ordnung mit der Aufforderung zur öffentlichen
Kenntniß gebracht, etwaige Einwendungen binnen
14 Tagen, von heute ab, schriftlich in2 Exemplaren
bei uns einznreichen oder im diesseitigen Bureau
(Rathhaus, Zimmer 23) zn Protokoll anznbringen.
Rach Ablauf dieser Frist können Einwendungen in
diesem Verfahren nicht mehr vorgebracht werden.
Einwendungen, welche aus privatrechtlichm Titeln
beruhen, finden in dem gegenwärtige» Verfahren
Überhaupt keine Berücksichtigung, sondern sind
kventl. in«Rechtswege anszutragen.

Die Beschreibung und die Zeichnungen liegen
im Rathhauszimmer No. 23 während der Dienst-
stuuden zur Einsicht ans.

Zur mündlichen Erörterung der rechtzeitig
erhobenen Einwendungen wird Termin ans
Dienstag, den 9. Juli d. I . , Vormittags
11 Uhr, im Rathhans, Zimmer No. 27, vor dem
Commissar des Stadtanrschusses anberaumt und
gleichzeitig darauf aufmerksam gemacht, daß im
Falle des Ausbleibens des Unternehmers oder der
Widersprechenden gleichwohl mit der Erörterung
der Einwendungen vorgegangen werden wird. *

Wiesbaden, 2l. Juni 1801.
Der Stadt-Ausschuß für den Stadtkreis Wiesbaden.

I » Vertr.: Hest.

Bekanntmachung.
Montag, de» 18. Juli er., und event. die

folgenden Tage, Vormittags 8 und Nach¬
mittags 2 Uhr a»»fangend, werden im Leih¬
hause, Fricdrichstraße 15, hier, die dem städtischen
Ltihhauscbiöznm15.J «ni18ü1 einschliesilich
berfallcneu Pfänder, bestehend in Brillanten, Gold,
Silber, Kupfer, Kleidungsstücken, Leinen, Betten rc.,
versteigert.

Bis znm 11«Juli cr. können die verfallenen
Pfänder Vormittags von 8—12 Uhr und
Nachmittags von 2—4 Uhr noch ansgelöst
und Vormittags von 8- 1« Uhr und Nach¬
mittags von 2—3 Uhr die Pfandscheine über
Metalle und sonstige, dem Mottenfraß nicht unter¬
worfene Pfänder, umgeschriebcn werden.

Freitag, den 12. d. M., ist das Leih.
hauS geschloffen. *

Wiesbaden, den 29. Juni 1901.
Die Leihhaus-Deputation.

Bekanntmachung.
M Die Betheiligten werden davon in Kenntniß
gesetzt, daß während der Sommermonate April bis
tinschl. September der Fruchtmark! um 9 Uhr
Morgens beginnt. Städt . Aecise-Amt. *

Verdingung.
Die Ausführung der Manrerarbeitenfür

4 in Cementbeton herznstellendc Kehrichtgrttben
soll verdungen werden.

VerdingnngSnntcrlagen können während der
Vormittagsdienststnndcnim Rathhause, Zimmer
Na. 44, eingesehen, von dort auch gegen Zahlung
von 0,50 Mark bezogen werden.

Postmäßig verschlossene und mit entsprechender
Aufschrift versehene Angebote sind bi« spätestens
Dienstag, den 9. Juli d. I ., Vormittags
11 Uhr, einzureichen, zn welcher Zeit die Eröffnung
der Angebote in Gegenwart etwa erschienener
Bieter stattfindcn wird. *

Zuschlagsfrist: 3 Wochen.
Wiesbaden, den 28. Juni 1901.

Stadtbauamt, Abtheilung für Straßenbau.
Richter._

N$t'$ Bekanntmachung.
t Um vielfach vorgekommenenJrrthümern für
die Folge vorzubeugen, werden die Hauseigen-
thümer wiederholt darauf anfmerksam gemacht, daß
die Beiträge für die HanSkehricht-Abfiihr durch die
städtische Steuerkasse so lange weiter erhoben
werden, bis eine definitive Abmeldnna beim Stadt¬
bauamt, Zimmer No. 69, erfolgt ist.

Die Abmeldung ist erforderlich sowohl beim
Austritt ans dem Abonnementsverhältniß,als auch
heim Verkaufe des betreffenden Hauses. *

Wiesbaden, den1. Juli 1901.
Stadtbanamt, Abtheilung für Straßenbau.

._ Richter.
Nach der neuen Hausordnung des städtischen

Krankenhausesfind von jetzt ab für die Besuche
bei den Kranken die Nachmittagsstnnden am
Sonntag , Mittwoch und Freitag von 2 bis
4 Uhr festgesetzt. Außerhalb dieser Zeit können
Krankenbesuche nur mit besonderer ärztlicher Er-
laubniß zugelassen werden. Auf den Abthcilnngen,
in welchen sich ansteckende Kranke oder Geistes¬
kranke befinden, werden Besuche überhaupt nur
ganz ausnahmsweise zugelassen. Mehr als zwei
Personen dürfen einen Kranken zu gleicher Zeit
nicht besuchen und jeder Besuch darf nur eine halbe
Stunde dauern. Der Besuch wird in der Regel
nur Angehörigen der Kranken gestattet. “*

Wiesbaden, den 26. Juni 1901.
Städt. Krankenhaus-Verwaltung.

Viehhof -Bericht
für die Woche vom 27. Juni bis 3. Juli 1901.

Vieh-
gaitnng

jsg -S
!V ®1 ,
|Stuck;

Ochsen.
Kühe . .

Schweine
Kälber .
Hammel.
Ferkel. .

150
100

820
510
165

Preise

per
50 kg

Schlacht¬
geivicht

1 kg
Schlacht¬
gewicht
Stück

von—bis

24
50

128

e
a
5e
SS

lLaud-
jmast.

Wiesbaden, den3. Juli 1901.
Städtische Schlachthaus-BerwaUung.

Kirchlich » Anreigru.
Guangelische Kirche.

Sonntag, 7. Juli . (5. Sonntag nach Trinitatis.)
Marktkirche. » ■

Militärgottesdienst8’/a Uhr: Div.-Pfr. Rnnge.
Hauptgottesdienst 10 Uhr: Pfr. Ziemendorff

Nach der Predigt: Beichte und heil. Abendmahl.
Abendgottcsdienst5 Uhr: Pfr. Schußler.
Amtswoche: Pfr . Schüßler.
Montag, den 8. Juli , Nachm. 4 Uhr: Armen-

Coininissions-Sitztliig, Luisenstrnße 32.
Bergkirchc.

Frühgottesdienst8'/- Uhr: Pfr. Grein.
Hauptgottesdienst 10 Uhr: Pfr. Diehl. Nach

der Predigt: Christenlehre.
Amtswoche: Taufen und Trauungen: Pfr.

Diehl. Die Soiintagstanfen findcn um2'/- Uhr
in der Kirche statt und sind Samstags vorher
anzunieldcn. Beerdigungen: Pfr . Grein.

Ringkirche.
JugeiidgotteSdienst8'/. Uhr: Vikar Hofmann.
Hauptgottesdienst 10 Uhr: Pfr. Lieber. Nach

der Predigt: Christenlehre.
Abenhgottcsdieiist5 Uhr: Pfr . Risch.
Anitslvoche. Taufen und Trannngen: Vikar

Hofmann. Beerdigungen: Pfr . Lieber.

Evangelisches Vercinshans, Platterstraße2. —
Vorm. Ilst - Uhr: Sonntaasschule.
Versammlung für junge Mädchen(Sömüags-

verein) NachniittagsV-b Uhr.
Ncrsamnilniig für Jedermann Abends 8V- Uhr

im großen Saal (Bibelstnnde).
Jeden Donnerstag Abend 8'/- Uhr: Gemeiu-

schafts stunde.
Ev. Männer- und JünglingSvereiii.

Samstag, Abends9 Uhr: Gcbetstnnde.
Sonntag, Nachm. SV- Uhr: Spaziergang.
Montag, Abends9 lihr: Gesangstunde.
Mittwoch, Abends9 Uhr: Bibelbesprcchstundc.
Rtänueru. Jünglinge sind herzlich cingeladcu.

Jugendvereiu.
Sonntag, Nachm. S'/i Uhr: Spaziergang.
Abends8'/- Uhr: Gesangstunde.
Dienstag, Abends8'/- Uhr: Bibelstunde.
Montag ii. Mittwoch, Abends8 Uhr: Turnen.
Junge Leute unter 17 Jahren sind herzlich

eingeladen.
Evangelisches Gemciudehaus, Steingassc 9.

Das Lesezimmer ist Sonn- und Feiertags von
2—5 Uhr für Erwachsene geöffnet.

Lesezimmer: Versammlung junger Mädchen.
Christlicher Verein junger Männer. Lokalitäten:

Rheinstraße 54, Part.
Aeltere Abtheilung.

Sonnabend, Abends9 Uhr: Gebetsstnnde.
Sonntag, Nachm. 3 Uhr: Spaziergang»ach

der Trancreiche.
Dienstag, Abends8'/- Uhr: Bibelbesprechstunde.

Jugcnd-Abtheilnng.
Sonntag, Nachmittags3 Uhr: Theilnahine am

Spaziergang nach der Trancreiche. Abde. 8'/- Uhr:
Singen.

Mittwoch, Abends8'/- Uhr: Turnen.
Freitag, Abends8'/- Uhr: Bibelstnnde.

Bersammluugcu
ini Gemeindesaal des Pfarrhauses, An der Ring¬

kirche 3.
Mittwoch Nachm, von3—6 Uhr: Arbeitsstunde

des Franenvereins.
Mittwoch Abend8'/- Uhr: Probe des Ring-

kirchcnchors.
Diakonisscu-Mutterhaus Panllneiistift.

Hauptgottesdienst 10 Uhr.
Kindergottcsdicnst11 llhr.
Jnngfraucnvereiil,4V- Uhr.

Pfr. Neubonrg.
Katholische Kirche.

1. Pfarrkirche zum hl. Bonifatins.
Sonntag, 7. Juli . 6. Sonntag nach Pfingsten.
Fest des kostbarsten Blutes unseres Herrn.
Erste heil. Messe5.30, zweite6.30, Militär¬

gottesdienst7.45, Kindcrgottesdicnst8.45, Hochamt
10, letzte heil. 'Messe 11.30 Uhr. Nachm. 2.15 Uhr
Andacht mit Segen(522).

An den Wochentagen sind die heil. Messen um
5.30, 6.10, 6.40 u. 9.10 Uhr. 6.10Uhr sind Schul-
messen und zwar: Montag und Donnerstag für die
Bleichstraßeschule, Dienstag und Freitag für die
Blücherschule und die Mittelschule an der Luiscn-
straße, Mittwoch und Sanistag für die Nheinstraße-
schule, die höhere Mädchenschule und die Institute.

2. Maria-Hilf-Kirche.
Frühmesse6, ziveite heil. Messe7.30, Kinder¬

gottesdienst(hl. Messe mit Predigt) 8.45, Hochamt
mit Predigt 10 Uhr.

Nachm. 2.15 Uhr Andacht mit Segen (496).
An den Wochentagen sind die heil. Messen um

6.15 und 8.15 Uhr. 6.15 Uhr sind Schulmessen
und zwar Dienstag und Freitag für die Castcll-
straße-Schule, Mittwoch und Samstag für die Lehr-
straße- und Stiftstraße-Schule und die Institute.

Samstag6 Uhr heil. Messe in der Schwcstern-
hauskapclle.

Samstag Nachmittag5 Uhr Salve, 5—7 und
nach8 Uhr Gelegenheit zur Beichte.
3. Kapelle der barmherz. Brüder, Schulberg 7.

Sonntags und Feiertags8 Uhr Hochamt.
Nachmittags5 Uhr Andacht.
Dienstags und Freitags 6.15 Uhr Schulmeffe.
An den Wochentagen6.15 Uhr heil. Messe.

4. Kapelle im St . Josephs-Hospital, Langcnbeckstr.
Sonntag 8 Uhr Amt.
Nachmittags3.30 Uhr Andacht.
An den Wochentagen6.45 Uhr heil. Messe.

Kaptistrn-Gemrinvr, Oranienstr. 54, Hth. Pt.
Sonntag, den7. Juli, Vorm. Sst- u. Nachm.

4 Uhr: Predigt.
Vorm. 11 Uhr: Kindergottesdicnst.
Mittwoch, Abends8'/, Uhr: Betstunde.
Jedermann ist freundlichst ringeladen. Zu¬

tritt frei.

Evangelisch-lutherischer Gottesdienst,
Adelheidstraße23.

Sonntag, den 7. Juli (5. Sonntag nach
Trinitatis), Vormittag« 9'/, Uhr: Prcdigtgottcs-
dicnst und heil. Abendmahl.

Pfr. Staudenmeyer.
Evangrlischlniß«rischer Gottesdienst.

Oberrealschule, Oranicnstraße7, 2. Stock.
Sonntag, den 7. Juli (5. Sonntag nach

Trinitatis), Bonn. 9'/- Uhr: Beichte; Vorm.
10 Uhr: Hauptgottesdienst.

Pfr . Hcmpfing.
Altlratholische Kirche, Schwalbacherstraße.

Sonntag, den7. Juli , Vorm. 10 Uhr: Amt
mit Predigt. Lieder: No. 92, 110,14.

W. Krimmcl, Psr.
Apostolische Gemeinde,

Kleine Schwalbacherstraße 10, 2. Et. xGewerbehalle).
Sonntag, de» 7. Juli , Vormittags 10 Uhr:

Hauptgottesdienst. Nachm. 4 Uhr: Predigt.
Dienstag, Abends8 Uhr: Predigt.
Jedermann iß freundlichst eingeladen.

Methodisten-Gemrinde, Heleneustraße 1,1.Et.
Sonntag, 7. Juli , Vorm. 9‘/'a Uhr: Predigt;

Vorm. 11 Uhr: Sonntagsschule; Abends8 Uhr:
Predigt.

Dienstag, Abends8 Uhr: Bibel- und Gebets-stnnde.
Donnerstag, Abendsî Uhr: Jugendbniid.
Jedermann herzlich willkommen.

Prediger Barnikcl.
Keiloarmre, Frankenstraße 13.

Jeden Abend 8V- Uhr, Sonntags auch Vor,».
10 Uhr: Versammlung. Jedermann willkommen.

Kusstscher Gottesdienst.
Samstag Abend7 Uhr: Abendgottesdienst,

Kleine Kapelle, Kapellenstraße 19.
Sonntag(4. Sonntag nach Pfingsten), Vorn:.

11 Uhr: Heil. Messe, Große Kapelle. (Johannes.)
Donnerstag Abend7 Uhr: Abendgottcsdienst,

Kleine Kapelle, Kapcllenstraße 19.
Freitag (Peter und Paul) Bornütt. 11 Uhr:

Heil. Messe, Große Kapelle.
4nglican Cliurcli «fit . Augnsiino of

Cauterbury.
Frankfurterstrasso 3.

Sunday Services: First celebrntion 8, Matins,
choral Celebration and Sermon 11, Liiany and
Instruction (open to all) 5, Everisong 6.

Weck- days: Celebration and Matins 8,
excopting on Wed. and Fri., wlien the Order is
Matins and Litany 10.30, Celebration 11,
Evensong 6.

Ilev. E. J. Treble, Chaplain, Moritzstr. 27.
Divine Service (Prosbyterian) in Connection

witli the United Freo Church of Scotland will be
lteld cacb Sunday in July in tho Bürger-Saal
of tho Rathhaus (Townball), Markt-Platz , at
11a. in. —Preacher, Rev. H. M. Adam, Aberdeen,
Scotland.

Oesfeiitttche FevirspvechsteUerr
befinde» sich beini Telegraphenamt(Telegranim-
Annahmcstellc), Rheinstraße 25, beim Postamt 2.
Schützeiihosstraße3, beim Postamt 3, Wellritz¬
straße 45, und beim Postamt4, Taunnsstr. 1
(Berliner Hof). Sie sind geöffnet im Sommer
(l. April bis 30. September) von 7 Uhr, im
Winter(1. Oktober bis 31. März) von8 Uhr Vor¬
mittags bei dem Telegraphenamt bis 9 Uhr Abends,
bei den Postämtern2, 3 und4 bis 8 Uhr Abends.
An Soun- und Feiertagen sind die Fernsprcchstellen
bei de» Postämtern2, 3 und 4 geschlossen. Die
Gebühr für ein Gespräch mit Theilnehmern des
Stadtfernsprechnetzes bis zur Dauer von 3 Min.
beträgt 10 Pf. Im Verkehr mit Theilnehmern
in den zum Fernsprechverkehr zugelassenen Orten
innerhalb Deutschlands(zur Zeit 360 Orte) beträgt
die Gebühr für ein gewöhnliches Gespräch bis zur
Dauer von3 Minuten je nach der Entfernung 20,
25, 60 Pf . u. 1 Mk. Hierzu komnien noch 25 Pf.
Eilbotengcbühr, sofern die verlangte Peifon zur
öffentlichen Sprechsrcllc geholt werden muß. Für
ein dringendes Gespräch'wird die dreifache Gebühr
eines gewöhnlichen Gesprächs erhoben. Von au»
ländischen Orten sind zum Sprechvcrkchr zuge¬
lassen: Antwerpen und Brüssel. Gebühr für ein
gewöhnliches Dreiminutengespräch3 Mk., für ein
dringendes Gespräch9 Mk.

Telegramm -Gevichrerr.
Worttaxc innerhalb Dentschlands5 Pf. Nach

Luxemburg und Oesterreid>-Ungarn5 Pf. Nach
Belgien, Dänemark, Niederlande und der Schweiz
10 Pf. Nadi Frankreich 12 Pf. Nach Italien,
Rnniänieii, Schweden, Norwegen, Großbritannien
u. Irland 15 Pf. Nach Algerien und Tunis, Ruß¬
land, Spanien, Portugal, Serbien, Bosnien, Herze¬
gowina, Montenegro, Bulgarien und Ost-Nunielien
20 Pf. Nach Gibraltar 25 Pf. Nach Griechenland
30 Pf. Nach Malta u. Marokko 40 Pf. Nach der
Türkei 45 Pf. Nach Tripolis 65 Pf. Mindestbetrag
für ein gewöhnliches Telegramm im Verkehr mit
Großbritannien und Irland 80 Pf., im übrigen
Verkehr 50 Pf. Für ein dringendes Telegramm
wird die dreifache Gebühr eines gewöhnlichen Tele¬
gramms erhoben. Für Stadttelegramme betrüg:
die Worttaxe3 Pf., die Mindestgebühr 30 Pf
Verstaikssteüen f. Postwertzeichen.
des Postamts Wiesbaden(Freimarken, Postkarten,
Postaiiweisungen, Formulare zu Post-Packct-
Adressen, Post-Aufträgen rc.) : beiF.Alexi, Michels¬
berg9; I . Beer, Wwc.. Geisbergstr. 16; Fritz
Bernstein, Wellritzstraße 25; I . Birck, Roonstr. 12;
Joh. Conradi, Waldstr. 38 (Gemeinde Biebrich);
I . Diehl, Wilhelmstr. 22; K. Erb, Adelheidstr. 76;
I . Hartmann, Hellmundstraße 17; Th. Hendrich,
Dambachthal1; K. Henk, Große Burgstraße 17;
C. Hofheinz, Platterstr. 102; Cl. Jhl , Waldstr. 63
(Gcm. Biebrich); H. Kilian, Elconorenstr. 3;
F. Klitz, Rheinstraße 79; A. F. Kncfeli, Lang¬
gasse 45; Ph. Krauß, Albrcchtstraße 36; I . Losem,
Riehlstraße2; K.Lotz, Herderstraße8; C. Menzel,
Lahnstrabe 1a ; F. A. Müller. Adelheidstraße 32;
H. Schicker, Moritzstr. 50; H. Schindling, Neu-
gassc1; A. Sommer, Dorkstr. 11; O. Unkelbach,
Schwalbacherstraße 71; A. Venn, Kranzplatz 2;
Carl Vorpahl, Webergaffe 45/47; Chr. Weyers¬
häuser, Kaffirer, Schlachthaus; Hch. Zboralski,
Römerberg 2/4.

Banknoten,
welche im ganzen Ueichsgedlrt

„nrlaufiahig stnd:
Reichsbank.
Badische Bank.
Bankf. Siiddeutschland.
Bayerische Notenbank.

Die Banknoten
banken werden von

ist
Frankfurter Bank.
Sächsische Bank

Dresden.
Württemberg.Notenbank

vorstehender7 Privat-Notcn-
den Ncichsbank-Anstalten in

Städtcli mit über 80,000 Einwohnern, und den¬
jenigen Reichsbank-Anstalten, Jueldje mit der be¬
treffenden Privatbanki» derjelben Provinz bczw.
demselben Bundesstaat oder in dessen Nachbarschaft
gelegen sind, in Zahlung genommen.

Banknoten,
welche nicht im üa»;c„ Krichsgrbiet

«inlmtffälliü stnd:
Braunschweigische Bank (nur im Heizogthum

Braunschweig).
Landständische Batik in Bautzen(mir im Königreich

Sachsen).
Kassenscheine der Stadt Hannover(nur in der

Provinz Hannover).
Vorstehende Zinkitoten toerden mir von den inden, betreffenden Bundesstaate bezw. der Provinz ge¬

legenen Rcichsbank-Anstalien in Zahlung gcnonimeti.

Niederländische
Dampfsclii ff*- lthedcrei.

Salonboot « mit
Tiiglirli « Tiinrtalirtrn

ab Mainz 6 Ulir Morgens,
„ lliebriclt 6 Uhr 15 Min . Morgens,

in Köln 5 Uhr Nach mittags,
ab „ an Wochentagen 8 bhr Abends,

„ Sonn- ». Feiert . 9 Uhr Abends,
in Rotterdam 3 Uhr 15 Min. am folg. Nachm.

ab Rotterdam 7 Uhr Morgens,
in Köln 4 „ am folg. Nachm.,
ab „ 10 „ 30 Min. Abends,
„ Coblenz 7 „ 30 Min. am folg. Morgen,
in ESiebricb 3 Uhr 30 Min. Nachm.

’E' äglil ' lie « rlmallfalirteu von ) 15 , Ma’
bi « 31 . Anglist.

ab Mainz 9 Uhr 30 Mm. Morgens,
„ ESiebricb 9 „ 45 „ „

Anschluss per Staatsbahn:
ab Frankfurt a. M. 8 Uhr 22 Min. 'Morgens,
„ Wiesbaden 8 „ 20 „ „

Anschluss per Strassenbahn:
ab Wiesbaden 9 Uhr Morgens,
„ Eltville 10 „ 15 Min. Morgens.

Anschluss per Kleinbahn:
ab Schlangenbad 8 Uhr 35 Min. Morgens,
„ Coblenz an Woclient. 2 Ulir 30 Min. Nachm

„ Sonn-u.Feicrt.4Uhr30Min. „
in Köln an Wochentagen 7 Uhr Abends,

„ Sonn- u. Feiert . 9 „ „
Anschluss an das Tourboot nach Rotterdam.

ab Köln 7 Uhr 15 Mi». Morgens,
in Coblenz 2 „ ——„ Nachmittags,
„ Eltville 8 „ 15 „ Abends,
„ BSiebricl » 8 „ 45 „ „

Abfahrt per Staatsbahn:
nach Frankfurt a. M. 10 Uhr 7 Min. Abends,

„ Wiesbaden 9 „ 7 „ .,
Abfahrt per Strassenbahn:

nach Wiesbaden 9 Uhr 10 Min. Abends.
BSilligste Kalirprcise.

Stetourbiilets bi « Siölu.
Fabrpreisermässigung für Schüleru. Vereine.

Alles Nähere zu erfahren bei der Blaupt-
ngrntur zu Hiehrich a . lili , jScliür-
■iiann & Cu «, sowie in Wiesbaden bei I«ii «lw.
Kugel , Reisebüreau, Wilhelmstrasse 46. F 307

Rheindainpfschifffahi't.
Kölnische und Düsseldorfer Oescllschaft.

Abfahrten von Biebrich: Morgens 6.30 bis
Coblenz, 8, 9.25 (Schnellfahrt „Borussia“ und
„Kaiserin Auguste Victoria“), 9.50 (Schnellfahrt
„Deutscher Kaiser“ und „Wilhelm, Kaiser und
König“), 10.20 und 12.50 bis Cöln; Mittags 3.20
(an Sonn- und Feiertagen) bis Bingen; 4.20 bi*
Coblenz; Abends 6 20 und 6.35 (Güterschiff) bi*
Hingen; Mittags 1 bis Mannheim; Morgens 10.20
bis Düsseldorf und Rotterdam. — Gepäckwagen
von Wiesbaden nach Biebrich Morgens 7V- Uhr.
liillets u. Auskunft in Wiesbaden bei dem Agent
W. Bickel, Langgasse 20. Telephon 2864. F 307

Dampfer-Fahrten.
Hamburg-Amerika-Linie.

(Generalvertr . der Gesellschaft: L. Retfenmayer,
Rheinstrasse 21.) F308

Die nächsten Abfahrten von Post- und
Passagier-Dampfern linden statt : Nach Newyork:
7./7. Postd. Graf Walderseo, 11./7. Schnellpostd,
Columbia, 14./7. Postd. Bulgarin, 18./7. Schnell¬
postd. Fürst Bismarck, 21./7. Postd.Pennsylvania,
25. 7. Schnellpostd. Deutschland, 28,/7. Postd.
Pretoria , 1./8. Schnellpostd. Auguste Victoria,
4. 8. Postd. IOioenicia. Nach Boston: Ö./7. Postd.
Valesia, 20./7. Postd. Nordby. Nach Baltimore:
12./7. Postd. Bosnia, 20./7. Postd. Belgravia. Nach
Philadelphia : 4./7. Postd. Abessinia, 18./7. Postd.
Armenia, 29./7. Postd. Assyria. Nach Montreal!“
6 /7. Postd. Teutonia, 26,/7. Postd. Frieia. Nach
Neworleans: 8./7. Postd. Adria, 25-/7. Postd.
Athesia. Nach Galveston: 12.;8. Postd. Brisgavia.
Nach Central - Amerika und Columbien: 11.,7.
Postd. Valesia. Nach Porto Rico und Venezuela:
18 /7. Postd. Croatia. Nach Mexico und Cuba:
7.7 . Postd. Canadia. Nach Ostasien: 13./7. Postd,
Arabia , 17./7. Postd. Freiburg.

Red Star Line.
(Alleiniger Agent in Wiesbaden: Wilhelm Bickel,

Langgasse 20.) F 307
Antwerpen-Newyork-Dienst. D. „Vaderland“

am 26. Juni von Newyork nach Antwerpen ab¬
gegangen (über Cherbourg). D. „Friesland“ am
29.Juni v.Antwerpen nach Newyork abgegangen.
D. „Southwark“ am 30. Juni in Antwerpen von
Newyork angekomnien. D. „Zeeland“ am 1. Juli
in Newyork von Antwerpen angekommen(über
Southampton).—Antworpen-Philadelphia-Dienst.
D. „Nederland“ am 26. Juni in Philadelphia von
Antwerpen angekommen.

Druck mb Sttlaj b» & 8iheUe »h«,,llchen Hof-Buchbruckerel ta S3tei»«bea«


	00000001
	00000002

